Muster-Dienstvereinbarung: Grundsätze der Dienstplangestaltung

Dienststellenleitung und MAV schließen die folgende Dienstvereinbarung zu den Grundsätzen der Dienstplangestaltung:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle. 

§ 2 Zweck der Vereinbarung
Die Dienstplangestaltung wird nach folgenden Leitlinien durchgeführt:
Bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle und bedarfsorientierte Dienstplangestaltung sollen für die Dienststelle und die Beschäftigten zu Planungs- und Abrechnungssicherheit führen.
Die Dienststelle nimmt eine objektive, nachvollziehbare Diensteinteilung nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung vor. 

§ 3 Grundsätze der Dienstplanung
1. Um eine bedarfsgerechte Dienstplangestaltung vornehmen zu können, werden Dienststellenleitung und Personalrat eine Arbeitszeit- und Arbeitsablaufanalyse durchführen. 

2. Anhand dieser Analyse werden Grunddienstpläne erstellt. Diese sind mindestens für ein Jahr zu vereinbaren, können aber bei Bedarf insbesondere aus den folgenden Gründen geändert werden:
bei vertraglicher Veränderung 
bei Bedarfsveränderung innerhalb einer Abteilung
bei Arbeitsunfähigkeit 
bei Änderungen der persönlichen Situation eines Arbeitnehmers

Anhand der Grunddienstpläne wird dann ein für jeden Beschäftigten persönlicher Dienstplan erstellt.

3. Abweichungen vom Grunddienstplan zum persönlichen Plan werden zwischen dem Beschäftigten und der Dienststellenleitung abgestimmt.

4. Urlaubszeiten werden bei der Dienstplangestaltung so früh wie möglich berücksichtigt. Deshalb erfolgt im Zeitraum vom 1. bis 31.10. des jeweiligen Kalenderjahres eine Urlaubsplanung für das kommende Urlaubsjahr. Die Beschäftigten werden der Dienststellenleitung feststehende Urlaubszeiten so früh wie möglich mitteilen. 

§ 4 Sonstige Regelungen
Die Umstellung auf die in dieser Dienstvereinbarung festgelegten Grundsätze wird zunächst im Rahmen einer Testphase von 6 Monaten getroffen. Dadurch wird die Anwendbarkeit geprüft und notwendiger Anpassungsbedarf erkannt und durchgeführt.

§ 5 IT-Unterstützung
Die Dienstplangestaltung wird computergestützt durchgeführt. Dafür ist in der Personalabteilung das Modul ... vorgesehen. Die mit der Dienstplangestaltung befassten Mitarbeiter werden entsprechend geschult. 

§ 6 Schlussbestimmungen
Diese Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Im Fall der Kündigung gilt sie bis zum Abschluss einer neuen ablösenden Dienstvereinbarung fort. 

Ort, Datum …
Unterschriften
